
    
Lehrgangsart: Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatz-

leitung / Kommunikationsgruppe Führung 
 
Lehrgangs- 
voraussetzung: 

Lehrgang „ Gruppenführer“ oder gleichwertige Quali-
fikation anderer im Katastrophenschutz mitwirkenden 
Organisationen,   
(Bei Anmeldung von mehreren Kameraden aus einer Feuerwehr, 
einem Landkreis oder Organisation sollte mindestens ein Lehr-
gangsteilnehmer Gruppenführer sein. Die weiteren Teilnehmer 
müssen mindestens über eine abgeschlossene Truppführer-
ausbildung verfügen.) 

Ausbildungsziel: Befähigung zur selbständigen Erfüllung aller durch 
Weisung des Einsatzleiters gestellten Aufgaben: 

- Mitarbeit bei der Lagefeststellung, 
- Führung von Einsatzübersichten – Dokumen-

tation, 
- Einrichtung von Kommunikationsverbindungen  

 
Wesentliche 
Ausbildungsinhalte: 

-  rechtliche Grundlagen,  
-  Gesamtüberblick über die Aufgaben von  
   Führungshilfspersonal im Rahmen ihrer  
   Tätigkeit in einer Führungseinheit bei  
   größeren Schadenslagen / Katastrophen, 
-  Praktisches Arbeiten als Führungshilfs- 
   personal in einer Örtlichen Einsatzleitung, 
    

Bezugnehmende 
Vorschriften: 

- ThBKG, Thür.Fw.Org.VO, 
- FwDV 100  
 

 
 
 


